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I. Problemübersicht

15.1 Das Transportrecht gehört zu den unübersichtlichsten Bereichen der Rechtsord-
nung. Es besteht aus privaten Beförderungsbedingungen, internationalen Abkom-
men und innerstaatlichen Rechtsnormen. Die zur Verfügung gestellten Transport-
wege sind die Strasse, die Bahn, der Schiffs- und Luftweg. Jede Transportart
untersteht einem besonderen Regime, das historisch eigenständig entstanden ist
und deshalb unterschiedliche Normen und Abgrenzungen enthält.

15.2 Im vorliegendenBeitragwird der Fokus auf dieHaftung des Eisenbahnunternehmens,
insbesondere nach Eisenbahngesetz, gesetzt. Der Beitrag befasst sich mit den Haf-
tungsnormen nach schweizerischem Recht und gibt auch einen Überblick auf die
internationalenNormen imeuropäischenRaum.Diese sind imPersonenverkehrmass-
geblich, sobald die Fahrkarte grenzüberschreitend ausgestellt ist. Bei der Frachtbeför-
derung sind die internationalen Haftungsnormen auch für nationale Transporte aus-
schlaggebend. Die internationalen Normen werden daher summarisch, mit Hinweisen
auf derenBesonderheiten imVerhältnis zumnationalenRecht, dargelegt.

15.3 Die Liberalisierung und Deregulierung der Verkehrssektoren in Europa, die im
Luft- und im Strassenverkehr ihren Anfang genommen hatte, setzte sich bei der Ei-
senbahn fort. Die integrierten Staatsbahnen, die nicht nur ihr Schienennetz betrie-
ben, sondern auch den Verkehr selbständig darauf abwickelten, wurden in die bei-
den Funktionen Infrastrukturbetrieb und Verkehr zerlegt. Die organisatorisch und
zumeist auch rechtlich verselbständigten Schienennetze wurden sodann für andere
Eisenbahnverkehrsunternehmen geöffnet, um den intramodalen Wettbewerb auch
beim Schienenverkehr herzustellen. Zuvor fuhr jede Bahn, mit Ausnahme von Ko-
operationen, in monopolistischer Struktur auf ihrem eigenen Netz.co
py

rig
ht

ed
 b

y 
H

el
bi

ng
 L

ic
ht

en
ha

hn
 V

er
la

g



§ 15 Bahnunfall – Eisenbahnhaftpflicht 707

15.4Auf europäischer Ebene und im internationalen Bereich wird die Reform stufenweise
seit Ende der neunziger Jahre in Teilreformen und in sog. Paketen umgesetzt. In der
Schweiz begann die BahnreformMitte der neunziger Jahre zu laufen.Mit der Bahnre-
form 1 führte die Schweiz die Trennung der Bereiche Verkehr und Infrastruktur1 und
denWettbewerb in derNutzung der Schienennetze ein2. Dank dem sog. freienNetzzu-
gang (open access) haben Eisenbahn- und Verkehrsunternehmen ein Anrecht, gegen
Bezahlung eines Trassenpreises, die Netze anderer Bahnen zu nutzen. Damit der freie
Netzzugang seine Vorteile entfalten kann, muss der Zugang zur Infrastruktur fair und
transparent gewährt werden. Der Reformprozess wurdemit der Bahnreform 2 fortge-
setzt. Diese soll die Infrastrukturfinanzierung neu organisieren und harmonisieren3.

15.5Die Staatsbahn alter Prägung, die aufgrund ihres Monopols über ihr Netz allein ver-
fügen durfte, jedoch auch eigenverantwortlich befahren musste, gibt es in dieser
Form nicht mehr. Open access bedeutet, dass ein Eisenbahnverkehrsunternehmen
die von ihm übernommene Schienenbeförderung im Rahmen seiner Netzzugangs-
rechte abwickeln kann. Der Gesetzgeber sorgt dafür, dass die Rechte der Reisen-
den vor den haftungsrechtlichen Folgen der Liberalisierung und der rechtlich/orga-
nisatorischen Zergliederung des Eisenbahnsektors bewahrt werden.

II. Haftung der Eisenbahn nach schweizerischem Recht

1. Rechtsquellen des Eisenbahntransports in der Schweiz

a) Personenbeförderung

15.6DasPersonenförderungsgesetz (PBG)4 regeltdiedemRegalunterstehendePersonenbe-
förderung. Das Personenbeförderungsregal umfasst die regelmässige und gewerbsmäs-
sige Personenbeförderung auf Eisenbahnen, auf der Strasse und auf demWasser sowie
mitSeilbahnen,Aufzügenundanderen spurgeführtenTransportmitteln (Art. 1PBG).

15.7Auf den Personenbeförderungsvertrag sind in erster Linie das PBG sowie die dazu-
gehörige Verordnung (VPB) anwendbar. Weitere Vorschriften zum Beförderungs-
vertrag ergeben sich aus den Tarifen. Gemäss Art. 15 PBG sind Personenbeförderer
verpflichtet, die Bedingungen und Voraussetzungen zu nennen, unter denen sie die
Beförderungsleistung erbringen5. Dies soll die Gleichbehandlung der Passagiere

1 Definition Eisenbahnunternehmen in Art. 2 EBG: Unternehmen, die: a. die Infrastruktur
bauen und betreiben (Infrastrukturbetreiberinnen); b. den Verkehr auf der Infrastruktur
durchführen (Eisenbahnverkehrsunternehmen).

2 BBl 1997 I 909 ff., 911 und 913.
3 BBl 2005 2415 ff., 2417 und 2435.
4 Das Bundesgesetz vom 20.März 2009 über die Bahnreform 2 (Revision der Erlasse über

den öffentlichen Verkehr) setzte das Bundesgesetz über die Personenbeförderung (Perso-
nenbeförderungsgesetz, PBG, SR 745.1) in Kraft und das Personenbeförderungsgesetz vom
18. Juni 1993 und das Bundesgesetz vom 4.Oktober 1985 über den Transport im öffent-
lichen Verkehr (Transportgesetz, TG, SR 742.40) ausser Kraft.

5 Für den vorliegenden Beitrag von Bedeutung: T600 Allgemeiner Personentarif; T601 Allge-
meiner Gepäcktarif, enthalten die Bestimmungen und die Preise für die Beförderung von
Reisegepäck und die Bestimmungen und die Preise für den Selbstverlad von Fahrrädern.co
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708 Barbara Klett

bezwecken (Art. 15 Abs. 2 PBG). Die Tarife enthalten die allgemeinen Bedingun-
gen und die Preise für die Beförderung von Personen auf den Linien der am direk-
ten schweizerischen Verkehr beteiligten Transportunternehmen6. Der Tarif unter-
steht der Aufsicht des Bundes (Art. 52 PBG). Er ist gemäss dem Bundesgericht
öffentlich-rechtlicher oder zumindest gemischt-rechtlicher Natur7.

15.8 Das PBG regelt einerseits die Haftung des Transportunternehmers für die Nichtein-
haltung des Fahrplanes (Art. 21 PBG), die Haftung bei Verlust oder Beschädigung
des Handgepäcks (Art. 23 Abs. 2 PBG), die Haftung bei Verlust oder Beschädigung
des abgegebenenReisegepäcks (Art. 27 PBG) und dieHaftung aus demTransportver-
trag (Art. 42 PBG). Bei der vertraglichenHaftung inArt. 42 ff. PBGhandelt es sich um
die Haftung der Eisenbahn bei Verletzung der Transportpflicht, die gemäss Art. 19
Abs. 1 PBG vorschreibt, Reisende (Art. 19 Abs. 1 PBG) und Reisegepäck (Art. 24
Abs. 1 PBG) gegen Entgelt zwischen bestimmten Stationen zu transportieren8.

15.9 Der Transportvertrag zwischen dem Passagier und dem Eisenbahnunternehmen
untersteht dem Privatrecht9. Vermögensrechtliche Streitigkeiten zwischen Kundin-
nen und Kunden und Unternehmen werden vom Zivilrichter beurteilt, während für
die übrigen Streitigkeiten die Vorschriften der Bundesverwaltungsrechtspflege gel-
ten (Art. 56 Abs. 1 und 2 PBG).

15.10 Art. 51 Abs. 1 PBG verweist für die ausservertragliche Haftung auf Art. 40b–40f
EBG. Die Haftung von konzessionspflichtigen Unternehmen gegenüber dem Passa-
gier, der bei der Beförderung eine Verletzung erleidet oder den Tod findet, ist daher
im EBG geregelt. Danach gilt nämlich – wie auch gegenüber Dritten – die Gefähr-
dungshaftung von Art. 40bAbs. 1 EBG.

b) Güterbeförderung

15.11 Der Transport von Gütern ist im Gütertransportgesetz (GüTG) normiert. Das
GüTG regelt den Gütertransport von Bahn- und Schifffahrtsunternehmen sowohl
für den bestellten als auch für den nicht bestellten Güterverkehr auf dem ganzen
Gebiet der Schweiz (Art. 1 GüTG). Das GüTG enthält keine Haftungsbestimmun-
gen, sondern vielmehr Verweise auf andere Gesetze. Der Verweis auf das EBG
erwirkt einen Zirkelschluss, da Art. 40bAbs. 2 lit. b EBG auf das Gütertransportge-
setz zurückverweist10. Auch im Bereich Güterverkehr werden die vermögensrecht-
lichen Streitigkeiten zwischen der Kundin und dem Kunden und dem Unternehmen
durch das Zivilgericht beurteilt (Art. 12 GüTG).

6 Zur rechtlichen Qualifikation Hochstrasser/Rusch, Rz 12 ff.
7 BGE 136 II 457, 465 E. 6.2; 136 II 489, 492 E. 2.4; zuvor schon 102 Ib 314, 317 E. 3a.
8 Zu den vertraglichen Ansprüche als Passagier Hochstrasser/Rusch, Rz 1 ff.
9 BGE 136 II 457, 465 E. 6.2 mit Hinweisen auf Literatur; 102 Ib 314, 316 E. 2.

10 Im Rahmen der Totalrevision des Gütertransportgesetzes werden die Haftungsnormen
harmonisiert, s. unten Rz 15.12.co
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§ 15 Bahnunfall – Eisenbahnhaftpflicht 709

c) Ausblick auf die Totalrevision des Gütertransportgesetzes

15.12Die geplante Totalrevision des Gütertransportgesetzes11 wird zu einer Vereinfachung
und Konzentration verschiedener Normen führen. Die heute in verschiedenen Erlas-
sen (Anschlussgleisgesetz, Eisenbahngesetz, Gütertransportgesetz) verstreuten Be-
stimmungen werden zusammengeführt. Das neue Gütertransportgesetz regelt den
Transport vonGütern auf der Schiene sowie den Bau und Betrieb vonGüterverkehrs-
anlagen (Anschlussgleise und Umschlagsanlagen). Eine Neuerung im Vergleich zum
alten Gütertransportgesetz stellt die Regelung der Haftung dar. Art. 7 der Gesetzes-
vorlage regelt die ausservertragliche Haftung und Verweis auf die Haftungsartikel des
EBG12. Die Botschaft weist zu Recht darauf hin, dass sich die Haftungsbestimmungen
für den Eisenbahnverkehr im Eisenbahngesetz (Art. 40b–40f EBG) sowie im Perso-
nenbeförderungsgesetz (Art. 21, 27 und 42–51 PBG) finden und stellt fest, dass der
Verweis im geltenden Gütertransportgesetz keinen Sinn ergibt, weil umgekehrt
Art. 40b Abs. 2 lit. b EBG bisher auf das Gütertransportgesetz wiederum zurück-
weist13. Im Rahmen dieser Gesetzesänderung wird somit voraussichtlich der Verweis
im EBG auf das Gütertransportgesetz, welcher den unerwünschten Zirkelschluss dar-
stellt, behoben.Art. 40bAbs. 2 lit. b EBGbetreffend dieHaftung für Schäden an trans-
portierten Sachen soll direkt ins OR und ins CIM verweisen. Die Revision schafft es
voraussichtlich dennoch nicht, alle Ungereimtheiten zu beseitigen und das Eisenbahn-
transportrecht bleibt bis aufWeiteres ein zusammengeflicktesWerk.

2. Revision der Eisenbahnhaftung

15.13Nach dem Scheitern der Vereinheitlichung des Haftpflichtrechtes hat der Bundes-
rat die Revision der Haftungsbestimmungen der Eisenbahn vorangetrieben. Im
Rahmen der Änderungen des Transportrechts vom 19.Dezember 2008 und der Re-
vision der Erlasse über den öffentlichen Verkehr vom 20.März 200914 wurde das

11 Der Bundesrat beauftragte am 16.April 2013 das UVEK, ein Vernehmlassungsverfahren
zur Vorlage Totalrevision Gütertransportgesetz, Gesamtkonzeption zur Förderung des
Schienengüterverkehrs in der Fläche durchzuführen. Die Vernehmlassung dauerte bis
zum 15.August 2013. Am 30.April 2014 hat der Bundesrat die Botschaft zur Totalrevision
des Gütertransportgesetzes ans Parlament verabschiedet. Gemäss Botschaft soll der Gü-
tertransport auf der Schiene gestärkt werden, indem für diesen mit neuen Instrumenten
langfristig attraktive Fahrrechte (Trassen) gesichert werden. Die Kantone und die Branche
werden besser in den Planungsprozess für den Gütertransport einbezogen. Der Güter-
transport auf der Schiene soll grundsätzlich eigenwirtschaftlich sein, und die SBB soll von
der gesetzlichen Pflicht entbunden werden, Güterverkehr als Kernaufgabe anzubieten.
Auf ein Verlagerungsziel analog zum alpenquerenden Güterverkehr will der Bundesrat im
Binnen- und Import-/Exportverkehr verzichten. Der bundesrätliche Vorschlag zur Totalre-
vision des Gütertransportgesetzes wurde von der Kommission grundsätzlich unterstützt
(vgl. ‹http://www.parlament.ch/d/mm/2014/Seiten/mm-kvf-n-2014-09-02.aspx› [besucht am:
23.Dezember 2014]).

12 Entwurf Bundesgesetz vom 30.April 2014 über den Gütertransport durch Bahn- und
Schifffahrtunternehmen (Gütertransportgesetz, GüTG) gemäss Botschaft zur Totalrevi-
sion des Gütertransportgesetzes, BBl 2014 3827 ff.

13 BBl 2014 3827 ff., 3926.
14 Bundesgesetz vom 19.Dezember 2008 über Änderungen des Transportrechts (in Kraft seit

1. Januar 2010; AS2009 5973; BBl 2007 4377) und Bundesgesetz vom 20.März 2009 überco
py
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